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Am Schluss gelangen wir also eben durch die Methode Prof. R. zu 
einem durchschnittlichen Versicherungsbeitrage von cca 295 MiUionen 
Kö, welcher sogar um 12 MiUionen niedriger ist als der im Motiven-* 
berichte berechnete Beitrag. Diese Tatsache wird bestimmt Prof. R. 
ujid die Leser, welche sich durch seine vieUeicht kühnen und unbewie
senen Behauptungen haben aus dem Gleichgewicht bringen lassen, 
überraschen. 

Ich halte aUerdings solche „Berechnungen", welche nach Prof. R. 
<Üe Grundlage für die Bestimmung des Beitragssatzes bilden sollen, 
schon aus dem Grunde für überflüssig, da sie nur eine rohe Approxi
mation sein können, deren Grad unmögUch feststeUbar ist. Mit der 
Versicherungsmathematik haben sie nichts gemeinsam und man kann 
sie im besten Falle für ganz grobe Abschätzungen zur ersten Infor
mation halten* Die Präzisierung dieser groben Schätzungen würde weit 
mehr Zeit und Arbeit erfordern als die Berechnung nach dem System 
der Anwartschaftsdeckung. In dem Falle der es. Pensionsversicherung 
gelangt man durch diese5 vom Autor mit grosser Überhebung geprie
senen, rohen Abschätzungen, die den Namen versicherungsmathe
matischer Überlegungen gar nicht verdienen, aUerdings vieUeicht 
zufaUig zu einem noch geringeren Beitrage, als es der richtig berech
nete von dem Kritiker für unzulängUch erklärte gesetzliche Beitrag ist. 

Zum versicherungstechnischen Aufbau der tschecho
slowakischen Peiisionsversicherung. — Schlusswort, 

Prof. Di*, Emil Scfooeribaum* 

I. 

Auf die sachUche und vielleicht zu rücksichtsvoUe Kritik seiner 
JEinwände antwortete Prof. Rosmanith mit einem neuen Artikel, welcher 
mich eigentUch wegen seines Inhaltes und seiner Form von der Pflicht 
befreien würde, mich mit ihm in einer Fachzeitschrift ernstlich zu 
befassen. Trotzdem bin ich gezwungen, aus den im Abschnitt I I an
geführten Gründen noch einmal die Ausführungen meines Artikels 
und der Artikel der Herren Dr. Lenz und Dr. HavUk zusammenzufassen 
und so zu beweisen, dass der Angriff R.*s auf unrichtigen Prinzipien, 
auf mangelhafter Kenntnis der Literatur, auf einer oberflächÜchen 
Kritik und auf einer grossen Anzahl von grösseren und kleineren Irrtü
mern aufgebaut ist. Den Nachweis dieser für einen wissenschaftUchen 
Arbeiter schweren Beschuldigung führe ich in einigen Punkten, indem 
ich sonst auf die eben angeführten Artikel hinweise. 
t.f , .1 . Prot* IL hat aus den alten österreichischen Motivenberichten 
.das System der, öog. Kapitalsdeckung übernommen, dessen Sinn in 
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meinem I. Artikel erklärt wird, und woUte es hartnäckig gegen das 
Finanzsystem der &L Versicherung durchsetzen, trotzdem das System 
der Kapitalsdeekung in der FachUteratur schon lange abgetan ist und 
aus den in meinem Artikel angefahrten Gründen sich schon überhaupt 
für die Berechnungen unserer Versicherung nicht eignet* Ich steUe nur 
kurz fest: 

a) Das System der Kapitalsdeckung setzt eine gleichmässigö und 
unveränderliche Altersverteüung der Versicherten voraus. TatsächUch 
ändert sich diese Verteilung ununterbrochen und hauptsächUch im Laufe 
des XX, Jahrhunderts aus den verschiedensten Gründen, besonders in
folge des Geburtenrückganges, Berichtigungen in dieser Bichtung lassen 
sich nur durch Verfolgung der Zutritte und Austritte, der SterbUchkeit 
und Invalidisierung, also durchVerfolgung der Dynamik des Versicherten* 
bestandes durchführen, wie dies eben in unseren Finanzsystemen der 
FaU ist. Dadurch aber geht das System der Kapitalsdeckung in das 
von uns verwendete System der Anwartschaftsdeckung über. 

b) Das System der Kapitalsdeckung gestattet die Berechnung des 
Versicherungsbeitrages für die mit der Beitragszeit steigenden Ansprüche 
nur bei Anwendung künstlicher Hypothesen, welche eigentlich Hypo
thesen über die Ein- und Austritte der Versicherten sind. 

c) Im Systeme der Kapitalsdeckung macht man stiUschweigend 
über die Ein- und Austritte der Versicherten Voraussetzungen derselben 
Art, wie in dem für unsere Versicherung angewendeten System, aber 
diese Voraussetzungen sind gewaltsam und widersprechen häufig 

* voUständig der WirkUchkeit, wie T a u b e r im Jahre 1916 bewiesen hat. 
Diese Abhandlung von Tauber scheint R. überhaupt nicht zu kennen 
oder hat sie nicht richtig verstanden, da er anderenfaUs von seinem 
Systeme augenbUckUch Abstand nehmen würde. 

d) Das System der Kapitalsdeckung fuhrt 'bei einer konsequenten 
Durchführung zu einer unangemessen niedrigen Prämie, da es für die 
Herabsetzung des Versicherungsbeitrages s ämt l i che A u s t r i t t s r e 
serven gleich nach dem Austritt ausnützt, ohne Rücksicht darauf* 
ob der Versicherte das Recht auf Wahrung der Ansprüche oder auf 
freiwiUige Fortsetzung hat, oder ob er in die Versicherung zurückkehrt* 
Ich b e h a u p t e t e dahe r mi t Recht , dass IL's S y s t e m ein E x t r e m 
da r s t e l l t , für das ein gewissenhaf te r M a t h e m a t i k e r die Ver
a n t w o r t u n g n i ch t tibernehmen könne.*) Dass uns Prof. R., 
welcher heute aUein dieses System vertritt, cLabei die nur teilweise 

*) Prof. R» betont» dass ausser dem Sinne für Verantwortlichkeit ein 
Versicherungsmathematiker auch „Geschicklichkeit** besitzen muss. Ich 
hoffe, dass K. unter „Geschicklichkeit" nicht einen Fall versteht, welcher 
seinerzeit in den Wiener Fachkreisen viel Heiterkeit erregte und auch in 
der Fachpresse einen WiderhaU fand. Ein Mathematiker berechnete näm
lich damals für eine Wiener Versicherungsanstalt einen Tarif der auf
geschobenen Altersrenten einschUessIich der Invalidität, der* billiger war 
als derselbe Tarif ohne Einbeziehung der Invalidität. 
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durch langjährige Erfahrungen der Anstalt begründete Verwendung 
der Austrittsreserven vorwerfen konnte, ist für seine Polemik äusserst 
charakteristisch. 

e) Meinem Einwände, dass in seinem Systeme in unverantwort
licher Weise sämtliche Austrittsreserven für die Herabsetzung des 
Versicherungsbeitrages verwendet werden, passt sich R. in seinem 
neuen Artikel an, Aber da das System der Kapitalsdeckung schon 
Voraussetzungen über die Zu- und Austritte der Versicherten bein
haltet, sind andere Voraussetzungen mit dem Wesen des Systems 
selbst nicht in Einklang zu bringen, abgesehen davon, dass man dadurch 
die Grundlage des Systems verlässt. 

/) R.'s System der Kapitalsdeckung führ t zu einer anfängl ich 
n iedr igen Prämie , da es al le A u s t r i t t s r e s e r v e n verfa l len 
lässt . Unter dem Gewichte dieses Einwandes und der Kritik seines 
Systems hat sich Prof. R. in seinem letzten Artikel eine Methode erdacht, 
welcher ich Originalität nicht absprechen will und die die Festsetzung 
einer durchschnittlichen, für die ganze Zukunft gleichbleibenden Prämie 
ermöglichen soll. Zu diesem Zweck schätzt R. den Jahresbedarf für den 
Anfangsstand der Versicherten und dann für irgendeinen allerdings 
höchst willkürlich gewählten „Kulminationsstand", und aus diesen zwei 
Posten berechnet er das einfache arithmetische Mittel, welches nach 
seiner Ansicht die konstante Durchschnittsprämie vorstellen soll. Dabei 
begeht er eine ganze Reihe von Irrtümern, er berücksichtigt beispiels
weise nicht den Umstand, dass die Überschüsse der ersten Jahre Zinsen 
tragen müssen, ferner setzt er für die Versicherten beider Bestände bei 
gleichem Alter verschiedene und unmögliche Ansprüche fest, setzt 
unrichtiger Weise eine gleiche Altersverteilung voraus, ignoriert die 
Wartezeit u. ä. Ich weise auf die ausführliche Kritik Dr. Havlik's hin, 
glaube jedoch, dass ähn l iche Abschä tzungen , die ü b e r h a u p t 
n i c h t s mit der V e r s i c h e r u n g s m a t h e m a t i k zu t u n haben , 
n i ch t in eine Fachze i t s ch r i f t gehören. Dass sie in einer solchen 
veröffentlicht werden konnten, lässt sich nur daraus erklären, dass 
der Autqr selbst ohne einen Redaktionsrat diese Zeitschrift redigiert. 
Es ist jedoch interessant, dass diese or iginel le Methode R.'s, 
a l le rd ings nach Durch führung von no twendigen K o r r e k t u r e n 
und Bese i t igung von zah l re ichen Fehlern wie es Dr, Havlik in 
seinem Artikel zeigt, zu einem Vers iche rungsbe i t r age führt , 
der sogar um e twa 12 Mill ionen n iedr iger i s t als der heu t ige 
Be i t r ag nach dem Pens ionsvers icherungsgese tze , welchen R. 
als unzure ichend e rk lä r t . Sie könnte daher allenfalls als ein wei
terer Nachweis der Zulänglichkeit des Beitrages unserer Pensionsversi
cherung dienen, wenn sie eben an sich mehr als eine rohe Abschätzung 
wäre. « 

- 2. Ausser dem System der Kapitalsdeckung hat Prof. R. bei uns das 
. System der sog. steigenden Beiträge hartnäckig durchzusetzen versucht, 
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welches nach dem Kriege in Österreich angewendet wurde und dort 
heute fast zu einer vollständigen Katastrophe der Pensionsversicherung 
führt. Auch dieses System führt zu einer anfänglich niedrigeren Prämie 
als das System der cechoslovakischen Versicherung, allerdings um den 
Preis einer späteren, dauernden Erhöhung. So hat im J. 1925'Prof. R. 
-eine Prämie vorgeschlagen, welche um mehr als 30% niedriger, als 
der Beitrag nach unserem Gesetze über die Arbeiterversicherung wäre, 
allerdings um den Preis einer zweimaligen, immer nach 20 Jahren durch
geführten sprunghaften Steigerung um 20—25%. Auch der fachlich 
nicht gebildete Leser kann den Ernst der Angriffe R.'s auf die Unzu
länglichkeit des Versicherungsbeitrages unserer Pensionsversicherung 
beurteilen, wenn er in Erwägung zieht, dass ich zu einem weitaus 
niedrigeren Beitrage gelangt wäre, als es der von Prof. R. als unzu
länglich angesehene Beitrag unseres Gesetzes ist, wenn ich den Beitrag 
für die Pensionsversicherungs-Novelle, nach diesem von Prof. R. für 
die Arbeiter Versicherung geforderten Systeme berechnet hätte.*) Ob dies 
bloss einem Irrtum des Autors oder vielleicht anderen Beweggründen 
des Autors zuzurechnen ist, zu beurteilen überlasse ich dem Leser und 
begnüge mich mit der Zitierung Prof. Rauchbe rgs : „Früher hat R. 
unserer Pensionsversicherung vorgeworfen, dass sie überflüssig hohe 
Anfangsprämien einfordere und daher überflüssig hohe Reserven an
sammle Wäre es nach ihm gegangen, so hätte unsere Pensionsversiche
rung heute viel geringere Beckungskapitalien, als sie dank den konstan
ten Prämien ansammeln konnte, und sie wäre dem traurigen Schicksal 
der Pensions Versicherung Deutschlands und Österreichs ausgesetzt." 

3. Den Hauptpunkt der Angriffe Prof. R.'s auf das Finanzsystem 
der Pensionsversicherung bildet die Verwendung der Reserven der 
definitiv ausgetretenen Versicherten zur Deckung der Ansprüche der 
übrigen Versicherten. Ein Extrem der Verwendung der Austrittsreserven 
stellt, wie schon widerholt angeführt, das vom Prof. R. empfohlene 
System der Kapitalsdeckung vor, in welchem sämt l i che Rese rven 
gleich nach dem A u s t r i t t verfal len. Die csl. Pensionsversicherung 
rechnet schon seit dem Jahre 1920 mit der durch die Erfahrung gege
benen Tatsache, dass ein grosser Teil der ausgetretenen Versicherten 
weder einen Anspruch geltend macht, noch zu anderen Versicherungs
trägern, an welche ein Überweisungsbetrag zu überweisen wäre, übertritt. 
Ein Erlass des Ministeriums für soziale Fürsorge Hess schon seit dem 
Jahre 1920 eine Reduktion der Reserven für ausgetretene Versicherte 
in den mathematischen Bilanzen nach Reduktionstabellen zu, welche 

*) In einem Niehtfachblatt behauptet R.s dass nach seinem System 
des steigenden Beitrages für die novellierte Pensionsversicherung ein Satz 
von 12°/0 —16% entsprechen würde. Dieser ohne jede Begrändung ange
gebene Satz Scheint aus der Luft gegriffen zu sein,; jedenfalls hat R. nie 
.etwas darüber veröffentlicht. Derartige nicht belegte Behauptungen kommen 
bei R, oft vor» 
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aus den Erfahrungen der Institute über die Rückkehr der ausgetretenen 
Versicherten in die Versicherung abgeleitet wurden. Diese Tabellen 
wurden wahrscheinlich auch von Prof. R. für die Bilanzierung an
gewendet. Die Berechnungen des Motivenberichtes für die Novelle 
vom Jahre 1929 erweiterten die Anwendung dieses Prinzips auch auf 
die Zukunft, und zwar aus dem Grunde, dass sonst den heutigen Ver
sicherten Gewinne entzogen würden, welche aus den verfallenden 
Austrittsreserven fliessen. 

Diese Erweiterung war möglich, da aus den Erfahrungen der An
stalt für den Motivenbericht verlässliche statistische Angaben über 
die Frequenz der Austritte gewonnen wurden, welche mit äusserster 
Vorsicht angewendet werden konnten, wie ausführlich im Artikel 
Dr. Havlik's in den „Aktuarske vedy" Jahrgang 1931, auseinanderge
setzt ist. Diese Angaben über die F requenz der A u s t r i t t e und 
R ü c k t r i t t e in die Vers icherung wurden durch die neuen 
s t a t i s t i s c h e n Er fahrungen , welche eine Grundlage der ma the 
ma t i s chen Bi lanzen der Allgemeinen P e n s i o n s a n s t a l t nach 
der Novel le bi lden, in g länzender Weise b e s t ä t i g t . Dies'e 
Ta t s ache wider leg t vo l l s t änd ig alle E inwände Prof. R.'s und 
m a c h t jede Polemik mi t ihm über die F rage der Unzulängl ich
ke i t des Be i t r ages der Pens ionsvers icheung gänzl ich über
flüssig. Trotzdem sei der Vollständigkeit halber festgestellt, dass seine 
Einwände, welche hauptsächlich dadurch hervorgerufen wurden, dass 
er das statistische Material des Motivenberichtes überhaupt nicht 
durchstudierte, durch die im Artikel Dr. Havlik's vorgenommene 
Analyse vollkommen erledigt erscheinen. Es sei wenigstens angeführt, 
dass Prof. R. nicht einmal der Begriff der Austrittsreserven klar ist, 
welche er unbegreiflicherweise mit Küttnerschen ,,Rückkaufswerten" 
verwechselt, mit denen sie nichts Gemeinsames haben. Den groben 
Fehler bei der Berechnung der Versichertenzahl werde ich im Punkt 6. 
erwähnen. 

4. Von einem Mangel an Kenntnis der wichtigsten Fachliteratur 
zeugt und für die Form der Polemik Prof. R.'s charakteristisch ist 
die Geschichte der Debatte über die reichsdeutsche Denkschrift, welche 
die Frage des Gleichgewichtes der deutschen Invalidenversicherung 
im Jahre 1914 behandelt. Diese wichtige und oft zitierte grundlegende 
Denkschrift war Prof. R. unbekannt, obwohl sie in seiner eigenen 
Zeitschrift von Prof. Tauber analysiert wurde. Als R. durch meinen 
Artikel von der Existenz dieses Werkes erfuhr und darauf aufmerksam 
gemacht wurde, dass dort die Austrittsreserven konsequent verwendet 
werden, gelangte er sehr schnell zu dem Urteil, ,,das in dieser Denk
schrift alles in Ordnung sei und sich nur vernünftige Ergebnisse zeigen", 
während In der csl. Pensionsversicherung dies nicht der Fall sei. In 
Wirklichkeit zeigt ein blosser Einblick in die Denkschrift, dass im 
r e i chsdeu t schen System, welches uns als Muster h inges te l l t 
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wird, durch die Vers icherungsbe i t räge und andere A k t i v a 
nur 61% des Wer tes der Ansprüche gedeckt sind, in der öecho-
s lovakischen Pens ionsve r s i che rung hingegen 74%. Und noch 
günstiger ist das Verhältnis bei der sog. gegenwärtigen Generation,, 
für die in der reichsdeutschen Versicherung 47% und bei uns ßo0/^ 
des Wertes der Anwartschaften gedeckt sind. Der Rest wird in beiden 
Systemen durch die Austrittsreserven gedeckt. Es ist daher die reichs-
deutsche Denkschrift, welche uns von R. als Muster vorgeführt wird, 
ein weiterer Beleg für die Richtigkeit und Sicherheit unseres Finanz-
systemes — gerade wieder im Gegensatze zur R.'s Behauptung. Wenn 
nun Dr. Haviik meint, dass P. R. sich en tweder von der Rich
t igke i t seiner B e h a u p t u n g e n ü b e r h a u p t n i ch t tiberzeugt 
h a t oder dass er seine Leser abs ich t l i ch t äusch t , so glaube 
ich, dass diese Kritik der Behauptungen II. V~sehr mild ist. 

5. Als weiterer Beweis der Oberflächlichkeit und mangelnder Kennt
nis der Literatur seitens R. diene seine Berufung auf die Schweizer Sozial
versicherung, welche er uns gegenüber als vollkommenes Muster für das 
Vorgehen nach der Methode der Kapitalsdeckung im Gegensatz zu der 
von uns gewählten Anwartschaftsdeckung anführt. Dabei zitiert er 
unrichtig den Entwurf der schweizerischen Altersversicherung, da es ihm 
offenbar nicht bekannt ist, dass der versicherungsmatematische Moti
venbericht zum Gesetze in der Publikation „Bevölkerungsstatistische 
Grundlagen zur Alters- und HinterlassenenVersicherung in der Schweiz'* 
enthalten ist. Dieser Mot ivenber i ch t be ruh t im vollem Gegen
sa tze zu R.'s B e h a u p t u n g auf dense lben Methoden wie das 
ösl. F inanzsys tem, sodass er e igent l ich als ein ausgezeichne
te r Beleg für die R ich t igke i t der csl. Deckungsme thode 
dienexi kann. Nachdem R. auf diese Weise von uns von der Existenz 
dieses eigentlichen Motivenberichtes zur Schweizer Versicherung er
fahren hat, begnügt er sich in seiner neuen Antwort mit dessen Zitierung 
und reagiert überhaupt nicht auf die ihm gemachten sachlichen Vor
würfe. 

6. Die Belege tiber die Mängel an Kenntnis der Literatur könnte 
man noch vermehren. Dass R. eine ganze Reihe von Abhandlungen 
betreffend die grundlegenden Fragen der Finanzkonstruktion der 
Sozialversicherung, z. B. die wichtigen Arbeiten von Zwinggi, Urech, 
Wyss und anderen nicht zitiert, überrascht mich nicht, denn R. isfc 
nicht über die österreichischen Motivenberichte aus der Vorkriegs
zeit hinausgekommen. Trotz dem ist es unbegreiflich, dass er nicht 
einmal von den damaligen Einwänden Prof. Blaschke's gegen das von 
R. übernommene österreichische System der Kapitakdeckung weiss. 

7. Als ein besonders charakteristisches Beispiel der Unsachlichkeit 
und Oberflächlichkeit, mit welcher Prof. R. seine Kritik verfasst hat, 
kann seine rechnerische Konstruktion des zukünftigen Versicherten
stockes der Allgemeinen Pensionsanstalfc dienen, aus welcher er die 
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sensationeUe Abnahme der Anzahl der Versicherten und sogar die 
voUständige Erschöpfung des Versichertenbestandes ableitete. In der 
Wirklichkeit ist diese Berechnung vollständig falsch und die Sensation 
Prof. R.\s ist nur durch unbegreifliche Irrtümer des Autors, wenn wir 
nicht böse Absicht voraussetzen wollen, entstanden. Prof. R. hat 
nämlich, indem er den Motivenbericht nicht gründlich durchstudiert 
hat, über die zukünftigen Eintritte der Versicherten willkürliche Vor
aussetzungen gemacht, welche den Erfahrungen der Anstalt vollständig 
widersprechen. Ausserdem ist ihm jedoch bei der Berechnung ein grober 
Fehler zugestossen, indem er die Anzahl der von der Anstalt zu anderen 
Versicherungsträgern, zur Arbeiterversicherung oder in den öffentlichen 
Dienst übertretenden Versicherten abzieht, dagegen die zu der 
A n s t a l t ü b e r t r e t e n d e n Vers icher ten , d e r e n Anzahl wei t 
grösser ist , vo l lkommen vergiss t . Den gleichen Fehler macht er 
wiederholt bei der Bewertung der Verplichtungen der Anstalt. Derar
tige unbegreifliche Versehen führten ihn zu der unsinnigen theoretischen 
Maximalzahl der Versicherten von 270.000 im J. 1941, während diese 
Anzahl bereits im J. 1931 330.000 überstiegen hat. Während also unsere 
richtigen und sehr vorsichtigen Berechnungen zu einer stetig zunehmen 
den Zahl der Versicherten führen, gelangt er infolge der ihm zugestos-
senen Denk- und Rechenfehler zu der, milde gesagt, kuriosen Behauptung 
über die voUe Erschöpfung des'Versichertenbestandes. Für die detail
lierte Kritig weise ich auf die entsprechenden Bemerkungen im Auf
satze Dr. H.'s hin, insbesondere auf seine Tafel No. 2, welche die 
richtige Entwicklung der Vorsiehertengesamtheit wiedergibt. 

8. Es sei noch wenigstens an einem Beispiele nachgewiesen, mit 
welcher unverantwortlichen Oberfächlichkeit R. seine Kritik der csl. 
Pensionsversicherung verfasst hat. In dem Pojistny Obzor vom Septem
ber 1932 behauptet R., dass ,,der erforderliche Beitrag der Allgemeinea 
Pensionsanstalt für das Jahr 1926 380 Mü. Kc statt des gesetzUch 
festgesetzten Beitrages von 300 MiL Kc betragen muss, wenn er für 
längere Zeit ausreichen soll". Er sagt nun: ,,Ich habe dieses Ergebnia 
meiner Berechnungen durch eine direkte Abschätzung der jährlichen 
Ausgaben kon t ro l l i e r t . Diese Ausgaben machten zusammen 261 MiL Kc, 
sodass aus dem Beitrage von 300 MiL Kc für die Dotierung der Reserven 
der Aktiven nur 40 MiL Kc, daher 20% des Beitrages übrig bleiben, 
während, wie bekannt, diese Dotation 70 und mehr % erfordert. Wenn 
wir auf eine ähnliche Art das Erfordernis für das Jahr 1931 bestimmen, 
so ist es klar, dass für die Dotierung der Reserven der Aktiven überhaupt 
nichts übrig bleibt, sodass also das Anwartschaftsdeckungssystem 
infolge von fehlerhaften Voraussetzungen ad absurdum zu führen 
scheint.u 

Angenommen, nun dass diese origineUe „KontroUe" durch die 
direkte Abschätzung der Jahresausgaben richtig wäre, dann wird durch 
sie nur nachgewiesen, dass auch der von R. für ausreichend gefundene 
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Beitrag von 380 Mii. Kc lange nicht ausreicht, im Jahre 1931 eine 
Dotation der Reserven der Aktiven überhaupt nicht ermöglicht und dass 
•daherdas R/sche K a p i t a l d e c k u n g s s y s t e m ad a b s u r d u m geführ t 
wird. Nach Abzug der kapitalisierten Jahresausgaben von 260 Mil. Kö 
verbleiben nämlich für die Dotation der Reserven nur 120 Mil. Kö, dass 
sind 32% des Beitrages, während die richtige Dotation nach R. 70% 
und mehr erfordern würde. Es reicht daher auch der Beitrag von 
380 Mil. Kc nicht aus und erst der Beitrag von 528 M£L Kc jährlich, 
d. i. um 148 Mil. Kc mehr als der R.'sche würde genügen^n der Wirklich
keit ist diese ganze unmögliche Kontrolle ganz verfehlt und die in 
ihr enthaltenen Ziffern sind meistens aus der Luft gegriffen, so z. B. 
<ler erwähnte unmögliche Satz von 70%. Ea sind weiter die Einnahmen 
>aus den überwiesenen Prämienreserven, die Einnahmen aus den frei
werdenden Austrittsreserven vergessen wordetftJ)ie Kapitalisierung der 
Zuerkannten Renten ist ganz willkürlich nach unkontrollierbaren 
I Batzen vorgenommen werden, wobei der natürliche Abfall der Renten 
Jfollständig vergessen worden istt^Js ist auch die mehr als 60 Millio-
||ien Kc betragende ZinseneinnahmeüBersehen, die Verwaltungsausgaben 
tübersehätzt wrorden usw>> 
| Ich will nicht in jxmv Fachzeitschrift derartige Kontrollen mit 
den e n t s p r e c h e n d e n Namen bezeichnen. 

9. Beide Artikel R.'s wimmeln von Fehlern und unrichtigen Be
hauptungen» Er vernlagt ununterbrochen neue Statistiken, will oder 
kann jedoch nicht mit Hilfe des existierenden statistischen Materiales 
die primitivste Beglaubigung seiner Behauptungen durchführen. 

Von unserer Invaliditätsversicherung der Arbeiter behauptet er 
übertrieben, dass sie so ärmlich ausgestattet sei, dass die Arbeiter 
nicht einmal um die Invalidenrenten ansuchen. In Wirklichkeit überstieg 
jedoch schon im Jahre 1931, also im fünften Jahre der Versicherung, 
die Anzahl der zuerkannten Invaliditätsrenten bedeutend die erwartete 
Anzahl und im Jahre 1932 sogar um mehr als 60%. ' 

Um den Wert unserer Arbeiterversicherung und des für sie verwen
deten Finanzsystems herabzusetzen, vergleicht sie R. mit den öster
reichische Entwürfen, vergisst jedoch den Staatsbeitrag abzuziehen, der 
bei uns 500 Kc und in Österreich 90 Vorkriegskronen betrug und der 
mit dem Versicherungssysteme nichts zu tun hat. Nach Abzug des 
Staatsbeitrages erweist sich gerade das Gegenteil der Behauptung R/s 
als richtig. So vergleicht R. z. B. die österreichische Invalidenrente 
von 120 K für die erste Lohnklasse mit der entsprechenden csl. Invali
ditätsrente von 1.100 Kö und kommt zu einem für die csl. Versicherung 
ungünstigen Aufwertungsschlüssel von 9. Zieht man jedoch in beiden 
Fällen den Staatsbeitrag ab, so kommt man zu einer durch den Beitrag 
gedeckten österreichischen Rente von 30 K, welche verglichen mit der 
csl. Rente von Kö 600 eine zw;anzigfache Aufwertung ergibt. Die glei
chen Verkehrtheiten treffen auch für andere R.'schen Vergleiche zu. 
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Bei dem Vergleiche der Renten und des Versicherungsbeitrages 
beider Versicherungen übersieht R., dass unsere Versicherung als 
höchsten anrechenbaren Lohn Kc 28 annimmt, dagegen der öster
reichische Entwurf K 6, d. i. 42 Kc, und dass dem auch der Versiche
rungsbeitrag entspricht und die Renten entsprechen müssen; weiter 
dass in unserer Versicherung Witwen- und Waisenrenten gewährt werden 
und im österreichischen Entwürfe nur eine Abfertigung; dass die Warte
zeit bei uns 100 Wochen, im österr. Entwurf 200 Wochen beträgt, 
u. s. w. und so gelangt er auf Grund dieses ersehens zu,dem für die esl. 
Versicherung ungünstigen Ergebnis. 

Ähnlicher Irrtümer oder Kniffe macht sich R. bei dem Vergleiche 
unserer Versicherung mit der deutschen schuldig. Und dies wahrscheinlich 
zu dem Zwecke, um in den Augen der Leser das Finanzsystem unserer 
Versicherung herabzusetzen, welches er seinerzeit in übertriebener 
Weise gelobt hatte.*) 

Was Einzelheiten anbetrifft, verweise ich auf den Artikel von 
Dr. Lenz. 

Um die Nachteile der Arbeiterversicherung gegenüber der Pensions
versicherung zu beweisen, vergleicht Prof. R. die höchste Klasse der Arbei
terversicherung mit der niedrigsten oder einer niedrigen Klasse der 
Pensionsversicherung und vergleicht die Renten dieser Klassen, obwohl 
auch einem Laien klar ist und R. gegenüber von mir wiederholt auseinan
der gesetzt wurde, dass in der Sozialversicherung die hohen Klassen 
aktiv sind und zur Deckung der Anwartschaften der niedrigeren, pas
siven Klassen beitragen und obwohl er aufmerksam gemacht wurde,. 
dass in den niedrigen Klassen der Pensions Versicherung junge Angestellte 
versichert sind, welche keinen Anspruch auf Invalidenrente geltend 
machen und bis zur Zeit der Geltendmachung in höhere Klasse auf
steigen, während in der letzten Klasse der Arbeiterversicherung ältere 
Jahrgänge überwiegen, sodass der Vergleich gänzlich sinnlos ist. 

Ähnliche unzulässige Vergleiche von extremen Fällen werden von 
R, mit Vorliebe durchgeführt und durch derartige Verallgemeinerungen 
hat er schon zu Österreichs Zeiten seine Gegner gequält. Den starken 
und dauernden Zutritt in di$ Pensionsversicherung erklärt R. durch 
die Novelle vom Jahre 1929, welche angeblich Tausende von Arbeitern 
zwingt, den Eintritt in die Pensionsversicherung durchzusetzen. In 
Wrirklichkeit ist dieser Zuzug in die Angestelltengruppe eine Folge der 
sozialen Umgruppierung, die in allen Industriegebieten unter dem Namen 
„Vergeistigung der Erzeugung** (Sombart) bekannt ist und bei uns. 
gerade vor dem Jahre 1929 am intensivsten war, während sich nach 
der Novelle ihre Intensität abschwächte — also wieder gerade das. 

* Gegenteil der Behauptung von R. 

*) Siehe Zitierung dieses Lobes im Abschnitte II. 
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In einer den Eindruck der Eigensinnigkeit hervorrufenden Art 
bemüht sich R. um die Einführung von nach Klassen abgestuften Grund
beträgen, so wie er es vor 20 Jahren aus der österreichischen Pensions
versicherung gewöhnt war, obzwar ihm immer und immer wieder erklärt 
wurde, dass dieses System, welches auch wir noch im Jahre 1920 in 
der Pensions Versicherung beibehielten, sich nicht bewährt hat, und dass 
es deshalb aus allen Sozialversicherungsgesetzen aus den jedem Fach
manne bekannten Gründen beseitigt wurde. Aber R. besteht darauf. 

Die Richtigstellung oder Widerlegung einer Reihe von kleinen 
und weniger wichtigen Fehlern und oberflächlichen Behauptungen R/s 
würde allzu viel Platz erfordern. Ich glaube, dass durch die Artikel 
von Dr. Lenz, Dr. Havlik und durch meinen Artikel die schwerwiegende 
Beschuldigung, welche ich an die Spitze dieses Abschnitzes gestellt 
habe, erwiesen ist. 

II. 

Zum Schluss bin ich leider genötigt, zu der ganzen unerfreulichen 
Polemik mit Prof. R. noch einige Bemerkungen persönlicher Art hinzu
zufügen. 

Prof. R. war Mitglied der versicherungsmathematischen Kommis
sion für den Aufbau der Sozialversicherung, welcher die Methoden zur 
Diskussion vorgelegt wurden, die bei der Konstruktion der csl. Gesetze 
verwendet werden sollten. R. hat in der Kommission nicht die ge
ringsten Einwände gegen die vorgeschlagenen versicherungsmathe
matischen Methoden vorgebracht. Nach der Veröffentlichung des 
Motivenberichtes zum Arbeitergesetze hat er sich überaus lobend 
folgendermassen ausgesprochen: 

,,Der Entwurf stellt eine ganz ausgeze ichne te Le i s tung gross
zügiger ve r s i ehe rungs - t echn i sche r Konzep t i on dar. Im allge
meinen dem deutschen Vorbilde folgend, konnte auf Grund der bereits 
zur Verfügung stehenden Daten der Volkszählung von 1921 die statistische 
Fundierung den g röss ten Grad von Zuver läss igke i t erreichen und 
Lösungen gefunden werden, die gegenüber denen des deutschen 
Programmen eine Verbesserung bedeuten ." 

Erst bei der Beratung des Gesetzes im Parlament kam R. mit ganz-
Jich neuen Anregungen in der Zeitschrift, deren Redakteur er ist, welche 
er auch mittels der Tagespresse und durch Vorträge in nichtf achmärmi-
sehen Korporationen durchzusetzen suchte. Es ist charakteristisch für 
H., dass es sich insgesamt um Vorschläge handelte, welche e i n e , , Ver-
bJÜijping" der Soz ia lvers icherung , oder eine E r h ö h u n g der 
R e n t e n verfolgten, also um Vorschläge, welche vom Standpunkte 
•der Zugkraft für die öffentliche Meinung willkommen waren. Aller
d i n g s h ä t t e n diese Vorschläge die Grund lagen der csl. Sozial-
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Versicherung un te rg raben . So bemühte er sich in seinem Artikel 
in den „V. M." und dann in der Tagespresse, das System der sog. stei
genden Prämie durchzusetzen, welches nach dem Kriege in Österreich 
in der Pensionsversicherung verwirklicht wurde. In diesem Artikel 
schlägt z. B. R. eine um mehr als 30% niedrigere Prämie vor, welche 
in 20 jährigen Perioden immer um 20—25% sprungweise steigen sollte. 
Ich habe in meiner Antwort, welche in seiner Zeitschrift veröffentlicht 
wurde, bewiesen, dass der Vorschlag R.'s abgesehen von der prak
tischen Undurchführbarkeit des Systems der steigenden Prämie zahl
reiche Fehler enthält und schliesslich zur vollständigen Katastrophe 
der Sozialversicherung führen müsste. In dem selben Artikel schreibt R. 
über die überflüssig hohen Prämien der Pensionsversicherung und über 
das Ansammeln übermässig grosser Reserven in der cechosl. Pensions
versicherung. Später schlug R. die Erhöhung der Leistungen der Sozial
versicherung bis um Tausend Kc durch Einführung von nach Klassen 
-abgestuften Grundbeträgen vor. 

Die Polemik, welche mit ihm über diesen Vorschlag geführt wurde 
und welche ihm bewies, dass sein Vorchlag eine unerträgliche Belastung 
der in Zukunft eintretenden Versicherten bedeutet, hatte wie viele 
andere Polemiken keinen Erfolg. , 

R. reagiert nämlich selten auf die vorgebrachten Argumente und 
wiederholt in einer den Eindruck der Eigensinnigkeit weckenden Art 
seine unrichtigen und oft widerspruchsvollen Behauptungen. Es ist 
für R. allerdings charakteristisch, dass er bis zum Jahre 1929 den soliden 
Aufbau unserer Sozialversicherung durch wenig durchdachte, Vor
schläge auf Herabsetzung des Versicherungsbeitrages oder Erhöhung 
der Leistungen zu erschüttern suchte. Wenn wir sein System der Kapitals
deckung oder der steigenden Prämie angenommen hätten, hätte zwar 
die Pensionsversicherung niedrigere Beiträge, aber auch weitaus niedri
gere Kapitalien, als sie Dank der konstanten Prämien ansammeln 
konnte, und sie wäre dem traurigen Schicksal der Sozialversicherung 
Deutschlands und Österreichs ausgesetzt. 

Ich brauche den Fachleuten nicht erst zu erklären, dass dieses 
Vorgehen R/s in dieser Periode sehr unverantwortlich war und 
einen Angriff in den Rücken der für die Konstruktion des Ge
setzes verantwortlichen Versicherungsmathematiker bedeutete. Zur No
velle des Pensions Versicherungsgesetzes vom Jahre 1929 nahm R, einen 
entgegensetzten Standpunkt ein. Während er früher beweisen wollte,, 
dass wir in der Pensionsversicherung hohe Beiträge einheben und über
flüssig hohe Prämienreserven ansammeln, versuchte er in zwei in einer 
höchst agressiven Form verfassten Artikeln die Unzulänglichkeit des 
Beitrages unserer Novelle zu beweisen. Was den sachlichen Inhalt 
betrifft, haben wir uns mit diesen Angriffen in den Artikeln von Dr. Lenz, 
Dr. Havlik und in meinem Artikel definitiv auseinandergesetzt. Cha
rakteristisch für R. ist, dass er in derselben Zeit, wo er die Unzulänglich-
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keit des Beitrages unserer Pensionsversicherung zu beweisen suchte, für 
einen Pensionsfond Berechnungen bei einem 5%igen Zinsfuss durch
führte um auf diese einfache Art eine Herabsetzung des Beitrages 
zu erzielen. 

Was die formale Seite anbetrifft, bedauere ich das Vorgehen R.'s 
für äusserst bedenklich erklären zu müssen. Prof. R. schrieb oder 
inspirierte in der Tagespresse Artikel und Notizzen unter den Titeln 
„Steigende Deffizite der Allgemeinen Pensionsanstalt'', oder „Steht die 
Pensionsversicherung auf fester Grundlage?" u.a.,die im Standewaren, 
Unruhe unter den Versicherten und* Rentnern der Allgemeinen Pensions
anstalt zu stiften und das Vertrauen zur ganzen csl. Sozialversicherung 
zu erschüttern. Diese Versuche führten nicht zu dem erwarteten Erfolg. 

Es steht nämlich fest, dass sowie die bisherigen Versuche R.'s 
die solide Fundierung der ösl. Sozialversicherung durch wenig durch
dachte Verbilligungs vorschlage zu stören, scheiterten,* auch sein 
letzter Versuch, das Vertrauen der Versicherten zu ihrem Versicherungs
träger durch den Vorwurf der Unzulänglichkeit des Beitrages zu er
schüttern, scheitern wird. 

^Abgesehen nämlich von den in der Abhandlung Havlik's nachge
wiesenen Denk- und Rechenfehlern der R/sehen Kritik^* abgesehen 
davon, dass die von R. uns als Muster vorgewiesene feichsdeutsche 
Denkschrift vom Jahre 1914 die Verlässlichkeit der Fundierung unserer 
Versicherung bezeugt, und abgesehen auch davon, dass die von R. vor
geschlagene primitive Abschätzungsmethode nach Beseitigung von 
einigen Denk- und vielen Rechenfehlern sogar zu einem um einige 
Millionen Kc niedrigeren Beitrage, als der im Gesetze festgelegte ist, 
fixhvt^ß&ben die für die v e r s i c h e r u n g s m a t h e m a t i s c h e Bi lanz 
der Al lgemeinen P e n s i o n s a n s t a l t du rchge füh r t en A r b e i t e n 
k l a r erwiesen, dass die im Mot ivenbe r i ch t e gemach ten An
nahmen, insbesondere auch die über die F requenz der Aus* 
t r i t t e , du rch die neues ten Er fah rungen der Ans t a l t ih re voll
s t ä n d i g e B e s t ä t i g u n g in dem wirkl ichen Verlaufe gefunden 
haben. ***p~ 

Diese T a t s a c h e müss te e igent l ich al le in zur Beendigung 
j ede r Diskuss ion genügen. Mit Rücksicht auf die schon erwähnte 
Art, wie Prof, R. in eigensinniger Weise seine Behauptungen wiederholt,, 
und die gegnerischen Behauptungen ableugnet, muss allerdings dahin
gestellt bleiben,ob er sich durch unsere Antworten und die versicherungs
mathematische Bilanz der Anstalt belehren lässt. Für die Sache selbst 
ist es gleiehgiltig, In Fachfragen dieser Art und Bedeutung kommt es 
auf die Richtigkeit der Beweisführung an, und Sensationen, zu deren 
Verbreitung die Nichtfachpresse gewählt wird, pflegen dann in der 
Regel zu einem raschen und blamablen Ende zu führen. 
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